
Mietvertrag über die Nutzung des Schwimmbades/ der Sauna in der 

„Schwimmschule Hoffmann“ 

 

Vermieter:  Schwimmschule Hoffmann 

  Dittersbacher Weg 26 

  09669 Frankenberg / OT Sachsenburg 

Mieter: 

  Familienname, Vorname: …....................................................... 

 

  Anschrift: …............................................................................. 

 

  Rufnummer:    ….......................................................................... 

 

Mietobjekt:  Schwimmhalle / Sauna in der Schwimmschule Hoffmann 

 

Preis:  40 € / Std., 35 € bei max. 3 Personen 

 

Datum und Uhrzeit der Nutzung: …................... 2021,  ….......... - ….......... Uhr 

 

Die umseitigen Bestimmungen für die Vermietung der Schwimmhalle sind 

Vertragsbestandteil. 

 

Die Tür wird in der Regel 15 Minuten vor Beginn ihrer Mietzeit geöffnet, sodass das 

Betreten ohne körperlichen Kontakt mit dem Vermieter selbständig erfolgt. Das 

Betreten des Büros ist untersagt, die Tür ist geschlossen zu halten. Sie unterschreiben 

den bereitgelegten Mietvertrag im Foyer und bezahlen bitte passend und kontaktlos.  

 

 Ich habe die im Foyer aushängende Haus- und Badeordnung zur Kenntnis 

 genommen. 

 Ich habe die umseitigen Bestimmungen für die Vermietung der Schwimmhalle 

 zur Kenntnis genommen, welche Vertragsbestandteils sind. 

 

Datum: …................................... 

 

_______________________   _________________________ 

    Unterschrift Vermieter     Unterschrift Mieter 



Bestimmungen für die Vermietung der Schwimmhalle 

 

1. Dem Mieter obliegt die Aufsicht über ihre Kinder/Gruppe/ 

Partner. 

2. Es ist insbesondere darauf zu achten, dass sich niemals nur 1 

Person in der Schwimmhalle (oder in der Sauna) aufhält! Dies 

birgt enorme Sicherheitsrisiken! 

3. Im Falle eines Unfalles (z.B. Kreislaufversagen) fungieren alle 

erwachsenen Anwesenden als Ersthelfer! Die Notfallklingel 

befindet sich vor der Eingangstür zur Schwimmhalle links oben 

und muss bei einem Unfall betätigt werden. Näheres in der 

„Haus- und Badeordnung“. 

4. Der Mieter ist dafür verantwortlich, dass die jeweils aktuellen 

Bestimmungen der „Sächsischen Coronaschutzverordnung“ 

eingehalten werden. Dies gilt v.a. für die jeweiligen 

Regelungen zu Kontaktbeschränkungen. 

5. Der Mieter und seine Begleiter benutzen jeweils alle 

gemeinsam EINEN Umkleideraum! Damit kommen sie mit 

vorherigen oder nachfolgenden Mietern nicht in Kontakt, da 

diese den ANDEREN Umkleideraum benutzen. 

6. Sie dürfen erst den Umkleideraum verlassen und die 

Schwimmhalle betreten, wenn ihre Mietzeit beginnt (immer 

zur vollen Stunde!). Dadurch umgehen sie den Kontakt zu 

anderen Gästen, die gerade die Schwimmhalle verlassen! 

7. 5 Minuten vor Mietzeit-Ende bitte die Schwimmhalle 

verlassen!  

 

 

 


